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Bericht 

des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 

für eine 

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung 

gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots 

 

 

[Landtagsdirektion: L-2014-138553/2-XXVII, 

miterledigt Beilage 1199/2014] 

 

 

I. Anlass und Inhalt der Vereinbarung 

 

1. 2007 wurde zwischen Bund und Ländern für die Jahre 2008 bis 2010 die Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots und 

über die Einführung der verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen 

Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen 

Bildungsplanes abgeschlossen. Die Kostenbeteiligung des Bundes betrug insgesamt 45 Mio. 

Euro, die Kofinanzierung von Ländern und Gemeinden insgesamt mindestens 60 Mio. Euro.  

 

 2011 wurde zwischen Bund und Ländern die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den 

Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots abgeschlossen. Der Bund stellt zur 

teilweisen Abdeckung des Aufwandes den Ländern und Gemeinden in den Jahren 2011 bis 

2014 insgesamt 55 Mio. Euro zur Verfügung. Die Kofinanzierung von Ländern und 

Gemeinden beläuft sich auf mindestens 55 Mio. Euro. Mit diesen Vereinbarungen gemäß 

Art. 15a B-VG wurden die Länder verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um das 

Barcelona-Ziel der Europäischen Union für die Kinderbetreuung anzustreben, wobei 

ganztägige und mit der Vollbeschäftigung der Eltern zu vereinbarende Kinderbetreuung 

besonders gefördert wurde. 

 

 Durch die gemeinsame Ausbauinitiative seit 2008 konnten bis 2012 31.097 zusätzliche 

Betreuungsplätze geschaffen werden, darin enthalten waren 21.431 Plätze für die Unter-

Drei-Jährigen und 9.666 Plätze für die Drei- bis Sechsjährigen. Damit konnte die 

Betreuungsquote bei den Unter-Drei-Jährigen von 14 % auf 22,9 % gesteigert werden, 

jedoch das Barcelona-Ziel nicht erreicht werden. Für die Drei- bis Sechsjährigen konnte die 

Betreuungsquote von 86,6 % auf 92,8 % erhöht und bereits 2009 das Barcelona-Ziel für 

diese Zielgruppe erreicht werden. 
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 2014 wird die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen 

Kinderbetreuungsangebots bis 2017 verlängert und die Zweckzuschüsse des Bundes auf 

100 Mio. Euro angehoben. Für das Jahr 2015 werden ebenfalls 100 Mio. Euro seitens des 

Bundes zur Verfügung gestellt, für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 52,5 Mio. Euro. Die 

Kofinanzierung der Länder soll nicht – wie bisher – zu gleichen Teilen erfolgen, sondern im 

Jahr 2014 50 % des verwendeten Zweckzuschusses des Bundes (max. 50 Mio. Euro) 

betragen, 2015 45 % des verwendeten Zuschusses (max. 45 Mio. Euro), 2016 40 % des 

verwendeten Zuschusses (max. 21 Mio. Euro) und 2017 35 % des Zuschusses (18,375 Mio. 

Euro). 

 

 Zur Annäherung an das Barcelona-Ziel für die Unter-Drei-Jährigen im gesamten 

Bundesgebiet, zur Abdeckung des darüber hinausgehenden Bedarfs für diese Altersgruppe 

in den Großstädten und zur Schließung von regionalen Lücken für die Drei- bis 

Sechsjährigen soll in den nächsten vier Jahren der Ausbau der ganztägigen Betreuung 

weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus sollen Impulse zur Verbesserung der 

Betreuungsqualität gesetzt, Öffnungszeiten ausgeweitet sowie die Tageselternbetreuung und 

flexible gemeinde- und generationenübergreifende Betreuungslösungen forciert werden. 

 

 Der Aufteilungsschlüssel für die Zweckzuschüsse des Bundes berechnet sich nach dem 

Anteil der Unter-Drei-Jährigen pro Bundesland an der Gesamtbevölkerung während der 

gesamten Geltungsdauer der Vereinbarung. 

 

2. Die vorliegende Vereinbarung wurde von den Vertragspartnern unter dem Vorbehalt der 

Erfüllung der landesverfassungsrechtlichen Erfordernisse unterzeichnet.  

 

3. Die Erläuterungen zur Vereinbarung sind aus der Subbeilage 2 ersichtlich. 

 

 

II. Finanzielle Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften 

 

Die Mehrkosten, die den beteiligten Gebietskörperschaften durch diese Vereinbarung entstehen, 

sind in den Erläuterungen zur Vereinbarung (Subbeilage 2) ersichtlich. 

 

 

III. Finanzielle Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger und auf Unternehmen 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen bringen keinerlei finanzielle Belastungen für 

die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen und für Wirtschaftstreibende im Besonderen mit sich. 
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IV. Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

 

Diesem Landesgesetz stehen - soweit ersichtlich - keine zwingenden EU-Rechtsvorschriften 

(unionsrechtlichen Vorschriften) entgegen. 

 

 

V. Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf 

Frauen und Männer 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen haben - soweit ersichtlich - weder direkt 

noch indirekt unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, 

insbesondere auf Frauen und Männer. 

 

 

VI. Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit 

 

Die in diesem Landesgesetz enthaltenen Regelungen weisen keinerlei umweltpolitische Relevanz 

auf. 

 

 

VII. Genehmigungspflicht 

 

Da der Inhalt der vorliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG auf eine Bindung des 

Oö. Landtags ausgerichtet ist, bedarf sie gemäß Art. 56 Abs. 4 Oö. L-VG der Genehmigung durch 

den Oö. Landtag. 

 

 

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport beantragt, der Oö. Landtag möge den 

Abschluss der aus der Subbeilage 1 ersichtlichen "Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG 

über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des 

institutionellen Kinderbetreuungsangebots" gemäß Art. 56 Abs. 4 Oö. L-VG mit der aus der 

Subbeilage 2 ersichtlichen Begründung genehmigen. 

 

2 Subbeilagen 

 

Linz, am 23. Oktober 2014 

 

 

Gattringer Pühringer 

1. Obmann-Stv. Berichterstatterin 

 


